
Amtsblatt 
des Landkreises Ansbach 
 
Herausgeber: Landkreis Ansbach 
 

Kontakt: 
Landkreis Ansbach 
Crailsheimstraße 1 
91522 Ansbach 
 
Telefon (0981) 468-0 
Telefax (0981) 468-1119 
E-Mail: poststelle@landratsamt-ansbach.de 
URL: www.landkreis-ansbach.de 
 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag     08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
und nach Vereinbarung 
 
Zulassungsstelle: 
Montag bis Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
Ausländeramt, Bauamt und Sozialhilfeverwaltung: 
Montag bis Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 
Nr. 39 Ansbach, 20.12.23 

 

Wasserversorgung Rastberg-Gruppe  Seite   2 

Allgemeinverfügung Deutschlandticket  Seite   3 

Änderung Gebührensatzung Abfallentsorgung  Seite 19 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Das Amtsblatt erscheint in der Fränkischen Landeszeitung und wird auf der Internetseite 
des Landkreises Ansbach unter www.landkreis-ansbach.de in elektronischer Form 
wiedergegeben. 
 
Verantwortlich für den Inhalt: Einsender bzw. Unterzeichner der betreffenden 
Bekanntmachungen. 

http://www.landkreis-ansbach.de/


Seite 2 von 21 Seiten 

 

Zweckverband zur Wasserversorgung der  

Rastberg-Gruppe 
 

 

13. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Rastberg- 

Gruppe (BGS-WAS) 

 

vom 11. Dezember 2023. 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der  

Zweckverband zur Wasserversorgung der Rastberg-Gruppe die folgende 

 

 

 

Änderungssatzung: 

 

§ 1 

 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes 

zur Wasserversorgung der Rastberg-Gruppe, zuletzt geändert durch 12. 

Änderungssatzung vom 20. Januar 2021 wird wie folgt geändert: 

 

(1)  § 6 – Beitragssatz erhält folgende Fassung: 

Der Beitrag beträgt 

b) pro qm Geschoßfläche     8,00 € 

 

(2)  § 9 a – Grundgebühr erhält zu Abs. 2 folgende Fassung: 

Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 

Dauerdurchfluss 

- bis 4 cbm     72,00 € 

- bis 10 cbm     96,00 € 

 

§ 2 

 

Die Änderungssatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

Wassertrüdingen, den 11.12.2023 

 

gez. 

Schröder 

1. Vorsitzender 
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Satzung 

 

zur Änderung der Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung des 

Landkreises Ansbach (Abfallgebührensatzung – AGS) 

 

vom 15.12.2023 

 

Der Landkreis Ansbach erlässt aufgrund Art. 7 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 des Bayerischen 

Abfallwirtschaftsgesetzes (BayAbfG) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Kommunales Abgabengesetz 

(KAG) folgende Satzung:  

 

 

Artikel 1 

 

Änderung der Abfallgebührensatzung 

 

Die Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises Ansbach 

(Abfallgebührensatzung - AGS) vom 19.12.2012, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt 

des Landkreises Ansbach am 27.12.2012, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 

02.10.2020 mit Wirkung vom 01.01.2021, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt des 

Landkreises Ansbach am 14.10.2020, wird wie folgt geändert:  

 

 

1.  

§ 4 Abs. 1 „Tabelle“ Gebühr pro Jahr  

erhält folgende neue Fassung: 

 

Behälter  Gebühr pro Jahr  

60 l  156,12 €  

80 l  207,96 €  

120 l  307,80 €  

240 l  594,12 €  

360 l  852,48 €  

1100 l  2.605,20 €  

5000 l  11.842,32 €  

 

 

2.  

§ 4 Abs. 2  

 

a) Es wird folgender Satz 2 zusätzlich eingefügt:  

 

Die Erstattung erfolgt in Form einer Gutschrift auf die Gebührenschuld des Folgejahres und 

wird mit dieser verrechnet. 

 

b) § 4 Abs. 2 „Tabelle“ Rückvergütung pro nicht in Anspruch genommener Entleerung  

erhält folgende neue Fassung 
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Rückvergütung pro nicht in 

Anspruch genommener 

Entleerung 

60 l  4,65 €  

80 l  6,19 €  

120 l  9,13 €  

240 l  17,43 €  

360 l  24,66 €  

1100 l  75,36 €  

5000 l  342,56 €  

 

 

3.  

§ 4 Abs. 4 Gebührensatz  

erhält folgende neue Fassung:  

 

(4) Die Gebühr für die Abfallentsorgung unter Verwendung von Zusatzabfallsäcken beträgt für 

jeden Sack 5,20 €.  

 

 

4.  

§4 Abs. 5 Gebührensatz  

erhält folgende neue Fassung:  

 

(5) Die Gebühr für die Entsorgung von unzulässig behandelten, gelagerten oder abgelagerten 

Abfällen (§ 2 Abs. 2 Satz 3) richtet sich nach der jeweils gültigen Gebührensatzung des 

Zweckverbandes zur Abfallbeseitigung in der Stadt Ansbach und im Landkreis Ansbach.  

 

 

5.  

§ 4 Abs. 6 Gebührensatz  

erhält folgende neue Fassung:  

 

(6) Die Gebühr für zusätzliche, die Festlegung gem. § 15 Abs. 3a Satz 1 AWS  

übersteigende Bioabfallgefäße, beträgt monatlich für einen  

 

  80-Liter-Behälter      5,72 €  

240-Liter-Behälter    17,16 €  

 

 

6.  

§ 5 Abs. 1  

erhält folgende neue Fassung:  

 
(1) 1Erhebungszeitraum für die Abfallentsorgungsgebühr gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 und § 4 Abs. 

6 ist das Kalenderjahr. ²Die Gebührenschuld entsteht am 01.01. des Kalenderjahres. ³Erfolgt 

der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung erst im Laufe 

des Kalenderjahres, entsteht die Gebührenschuld abweichend von Satz 2 bei einer 

Anmeldung zum ersten Tag des Monats mit Beginn des Kalendermonats, ansonsten mit 

Beginn des folgenden Kalendermonats. 4Die Gebührenschuld endet abweichend von Satz 1 
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mit Ablauf des Kalendermonats, an dem das Grundstück nicht mehr an die öffentliche 

Einrichtung Abfallentsorgung angeschlossen ist. 5Entsteht bzw. endet die Gebührenschuld 

im Laufe des Kalenderjahres, werden die in § 4 Abs. 1 bis 3 und § 4 Abs. 6 enthaltenen 

Jahresgebühren für den Erhebungszeitraum anteilig ab dem Kalendermonat erhoben, an dem 

die Gebührenschuld entsteht bzw. bis zum Ablauf des Kalendermonats erhoben, an dem die 

Gebührenschuld endet. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn sich die Umstände 

gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 und § 4 Abs. 6 ändern.  

 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  
 
 
Ansbach, den 15.12.2023  
 
gezeichnet  
 
Dr. Jürgen Ludwig 

Landrat 

 

 

 


